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Verordnung des Rektorats  
über studienrechtliche Sondervorschriften im 
Bachelorstudium im Bereich der Sekundarstufe 
Berufsbildung – Fachbereich Information und  
Kommunikation sowie Fachbereich Ernährung  
aufgrund von COVID-19 
 

 

Das Rektorat hat gemäß § 10 Abs. 1 C-UHV nach Anhörung des für die studienrechtlichen 
Angelegenheiten zuständigen Organs und der Hochschulvertretung die Beurteilungskriterien 
und Beurteilungsmaßstäbe von Prüfungen im Bachelorstudium im Bereich der Sekundar-
stufe Berufsbildung – Fachbereich Information und Kommunikation sowie Fachbereich Er-
nährung aufgrund von COVID-19 abgeändert.  

 

Präambel 

Die COVID-19-Universitäts- und Hochschulverordnung (C-UHV) ermächtigt das Rektorat zur 
Erlassung von studienrechtlichen Sondervorschriften. Auf Grundlage des § 10 Abs 1 C-UHV 
wird für das Bachelorstudium im Bereich der Sekundarstufe Berufsbildung – Fachbereich 
Information und Kommunikation sowie Fachbereich Ernährung eine Sondervorschrift zum 
Berufspraktikum erlassen.   

 

§ 1 Geltungsbereich 

Diese Verordnung gilt für das Sommersemester 2020.  

 

§ 2 Sondervorschrift zum Berufspraktikum 

Auf Antrag der oder des Studierenden kann das für die studienrechtlichen Angelegenheiten 
zuständige Organ im Umfang von bis zu 6 Wochen auch vor der Matura absolvierte Berufs-
praktika auf die geforderten 30 Wochen Berufspraktikum anrechnen.   

 

§ 3 In-Kraft-Treten 

Die Verordnung tritt am Tag nach ihrer Kundmachung im Mitteilungsblatt in Kraft. 
 

Für das Rektorat 
e.h. Prof.in Dr.in Elgrid Messner 
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